
Nach der Änderung durch die Verordnung des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zur 2. Änderung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD lautet § 26 MVG-EKD 
zukünftig wie folgt: 
 
§ 26 Beschlussfassung 
(1) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitervertretung gegeben sein. 
 
(2) Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung an- 
wesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Die Mitarbeitervertretung 
kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden 
können, sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird. Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der 
Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.  

 
Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an Sitzungen der Mitarbeitervertretung kann im 
Ausnahmefall auch mittels Video- und Telefonkonferenzen erfolgen, wenn kein Mitglied der 
Mitarbeitervertretung unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht zur Durchführung der Sitzung 
mittels Video- oder Telefonkonferenz diesem Verfahren widerspricht. Es ist sicherzustellen, dass 
Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Eine Aufzeichnung der Sitzung ist 
unzulässig. Mitglieder der Mitarbei- tervertretung, die mittels Video- oder Telefonkonferenz 
teilnehmen, gelten als anwesend im Sin- ne des Absatzes 1 Satz 1. Vor Beginn der Sitzung hat der 
oder die Vorsitzende die Identität der zugeschalteten Mitglieder festzustellen und deren Namen in 
die Anwesenheitsliste einzutragen. § 25 gilt für Sitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenzen 
entsprechend. 
 
(3) An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeitervertretung nicht 
teilnehmen, wenn der Beschluss 
a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, eingetragenen Lebens- partnern 
oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Geschwistern), 
b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person 
einen Vor- oder Nachteil bringen kann. 
(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 Absätze 1 und 2 
an der Sitzung teilgenommen haben. 


